
   

   

  

  
  

  

  

  

Deutscher Bundestag Drucksache 19/24017 

19. Wahlperiode 04.11.2020 

Beschlussempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) 

– Sammelübersicht 677 zu Petitionen – 

Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Beschlussempfehlungen 
des Petitionsausschusses zu Petitionen anzunehmen. 

Berlin, den 4. November 2020 

Der Petitionsausschuss 

Marian Wendt 
Vorsitzender 



  

   

        

 

         
         

 

   

  
 

 
 

  
 

 

    

 

        
  

   

  
 

 
 

  
 

 

   

Drucksache 19/24017 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

S a m m e l ü b e r s i c h t 677 

über die vom Petitionsausschuss behandelten Petitionen 

– Beschlüsse vom 4. November 2020 (Protokoll Nr. 19/73) – 

Beschlussempfehlung 1 

1. Die Petition der Bundesregierung – dem Auswärtigen Amt – als Material zu überweisen, 
soweit es um die Verbesserungen bei der Terminvergabe und Bearbeitung von Visa-
angelegenheiten geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen 
der Eingabe 

Wohnsitz 
des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 
Zuständige 

oberste 
Bundesbehörde 

1 Pet 3-19-05-005-
022628 

65582 Diez Visaangelegenheiten AA 

Beschlussempfehlung 2 

1. Die Petition der Landesvolksvertretung von Sachsen zuzuleiten, soweit es die 
Überwachung der Emissionen betrifft, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen 
der Eingabe 

Wohnsitz 
des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 
Zuständige 

oberste 
Bundesbehörde 

2 Pet 1-19-09-750-
022925 

02694 Malschwitz Bergbau BMWi 
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